
 



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

nachdem wir bereits in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona 

Einschränkungen keine unbeschwerten Weihnachten feiern konnten, ist bei 

vielen auch an Weihnachten 2022 die Stimmung getrübt. Denn hinter uns liegt 

ein Jahr mit ungewöhnlichen Erschütterungen, auch emotionaler Art. Im 

Februar begann der schlimmste Krieg, den Europa seit 1945 gesehen hat. In 

den Monaten danach erhob sich eine der größten Teuerungswellen mit 

einhergehenden Lieferengpässen. Der Klimawandel machte sich mit dem seit 

Beginn der Wetteraufzeichnungen wärmsten Sommer in Europa deutlich 

bemerkbar. Jetzt sind wir aufgrund der Energiekrise aufgefordert Vorsorge für 

einen „Black Out“ zu treffen, der hoffentlich nicht kommen wird.  
 

Aber auch diese Krise wird vorbeigehen. Meine Worte vom letzten Jahr sind 

auch in diesem Jahr angebracht: 

„Es liegt an uns, weiterhin zusammenzuhalten, uns nicht unterkriegen zu lassen 
und das Beste aus der Situation zu machen, auch wenn sie uns einiges 

abverlangt.“ 

Der Advent in dem wir uns befinden ist die Zeit der Hoffnung, die Hoffnung auf 

ein baldiges Ende des Krieges und eine „Normalisierung“ unseres Lebens.  

 

Freuen wir uns dennoch auf das Weihnachtsfest, die ruhigere Zeit zwischen 

den Jahren und die Feier im Familien- und Freundeskreis um Erholung und 

Abstand von der alltäglichen Hektik zu gewinnen. 

Ich wünsche Ihnen gemeinsam mit dem Stadtrat ein besinnliches 

und friedvolles Weihnachtsfest 2022 und einen guten Rutsch ins 

Jahr 2023.  

Starten Sie mit Optimismus und Zuversicht und bleiben Sie gesund. 

Ihr Bürgermeister 

 

Michael Gram 

 

 



Termine 2023

Tag 2023  

Januar Fr 06.01. Sportvereinigung Rothenfels-Bergrothenfels - Jahresversammlung
Sa 07.01. Freiwillige Feuerwehr Bergrothenfels - Neujahrswanderung 
So 08.01. Spessartbund –  Biberwanderung
Fr 13.01. Gesangverein - Jahreshauptversammlung mit Neuwahl
Sa 21.01. Waldbegang - Treffpunkt 13.00 Uhr Seewiesenhalle
So 15.01. Freiwillige Feuerwehr Rothenfels - Neujahrswanderung
Sa 21.01. Sportverein Bergrothenfels - Lakefleischessen am Sportgelände

Februar Fr 03.02. Freiwillige Feuerwehr Bergrothenfels - Jahreshauptversammlung 
Sa 11.02. Carnevalsclub Bergrothenfels - Faschingssitzung
Sa 18.02. Carnevalsclub Bergrothenfels - Faschingssitzung

19.02. Spessartbund –  Faschingswanderung
Di 21.02. Carnevalsclub Bergrothenfels - Kinderfasching
So 26.02. Kath.Kirche Bergrothenfels - Heringsessen

März  Obst- und Gartenbauverein Rothenfels - Jahreshauptversammlung
Fr 10.03. Freiwillige Feuerwehr  Rothenfels  -  Jahreshauptversammlung 
So 19.03. Spessartbund - Felsenkellerführung

Sa? 25.03. VDK -  Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen      evtl. Fr 24.03.
Fr 31.03. Carnevalsclub Bergrothenfels - Jahreshauptversammlung

April Sa 01.04. Sportverein Bergrothenfels - Jahreshauptversammlung im Sportheim
So 16.04. Spessartbund - Alpakawanderung zur Orchideenwiese
Fr 21.04. Obst- und Gartenbauv. Bergrothenfels - Jahreshauptversammlung 
So 30.04. Gesangverein - Maibaumaufstellung
So 30.04. Sportverein Bergrothenfels - Maifeier

Mai Sa 06.05.? Freiwillige Feuerwehren  – Florianstag in Bergrothenfels 
So 07.05. Spessartbund -  Kräuterwanderung
Do 18.05. Freiwillige Feuerwehr Rothenfels - Vatertagsfest
So 21.05. VDK - Muttertagsfeier

Juni Do 08.06. Gesangverein - Familienwanderung
So 11.06. Spessartbund - Heigenbrücken
Sa 24.06. Sportverein Bergrothenfels - Ortspokalturnier mit Johannisfeuer

Juli So 02.07. Kath. Kirche Bergrothenfels - Sommerfest 
Sa 08.07. Freiwillige Feuerwehr Bergrothenfels - Feuerwehrfest
So 09.07. Kindergarten - Sommerfest

Fr-So 21.-23.07. Sportvereinigung Rothenfels-Bergrothenfels - Jahresausflug nach Landshut
Sa/So 15./16.07. Gesangverein Frohsinn - Straßenfest

So 23.07. Spessartbund - Wanderung  Erlebnispfad Schollbrunn
August Sa 05.08. Carnevalsclub Bergrothenfels - Lampionfest

So 06.08. Spessartbund - Wasserhaus Rieneck
So 20.08. VDK - Tagesausflug

September Sa 16.09. Carnevalsclub Bergrothenfels - Tagesausflug
So 17.09. Spessartbund - Weinberge Kreuzwertheim
Sa 23.9 Vereinsring - Weinherbst, Rathaus
So 24.09. Spessartbund  - Jahreshauptversammlung
Sa 30.09. Kath. Kirche Bergrothenfels - Erntedank mit Weinfest
Sa 30.09. Obst- und Gartenbauverein Bergrothenfels - Erntedank

Oktober  Kirche Rothenfels - Erntedank
 Obst- und Gartenbauverein Rothenfels - Erntedank

So 08.10. Spessartbund - Pollaschfeier
Sa 14.10. Carnevalsclub Bergrothenfels  - Beamershow
So 15.10. Spessartbund - Wanderung Schulmuseum Lohr

November ? Kindergarten - Martinszug
So 05.11. Spessartbund - Wein-Wanderung Homburg
Sa 11.11. Carnevalsclub Bergrothenfels - Faschingseröffnung

? Rothenfelser Fasenachtsverein - Faschingseröffnung          
Sa 18.11. Volkstrauertag - Bergrothenfels    
So 19.11. Volkstrauertag - Rothenfels

 Obst- und Gartenbauverein Rothenfels - Filmabend
Dezember Sa/So 02./03.12. Adventsmarkt

Sa 09.12. Freiweillige Feuerwehr Rothenfels - Adventfeier
So 10.12. Kath. Kirche Bergrothenfels - Adventskonzert
So 10.12. VDK - Weihnachtsfeier
Sa 16.12. Sportverein Bergrothenfels -  Weihnachtsfeier
So 17.12. Gesangverein - Weihnachtsfeier

Stand:   01.12.2022



 
Ausgabe Januar 2023        23.12.2022 

 
 

T E R M I N K A L E N D E R 
 

Abholung der DSD Säcke       23.12.2022 
Mittwochs Wandern für Alle       04.01.2023 
Jahreshauptversammlung SVRB      06.01.2023 
Neujahrswanderung des FFW Bergrothenfels    07.01.2023 
Familienwanderung Spessart Bund     08.01.2023 
Treff 55plus – Januar Treffen      18.01.2023 
Abholung der DSD Säcke       20.01.2023 
Lakefleischessen – SV Bergrothenfels     21.01.2023 
Einladung zum Waldbegang       21.01.2023 
Bürgertreff – Bürgerforum, Krimikeller Rothenfels, 19.00  31.01.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung  
 
Aufgrund der Rathaussanierung kann es sein, dass die Öffnungszeiten der Verwaltung kurzfristig 
ins Gebäude des Bauhofs/Feuerwehr in der Hauptstraße 102 in Rothenfels verlegt werden. Entsprechende 
Hinweise werden dann am Rathaus ausgehängt. Telefonisch ist die Verwaltung weiterhin wie bisher unter der 
409 zu erreichen. 
Dienstag: 09.00 – 11.00 Uhr und Donnerstag: 17.30 – 18.30 Uhr 
 
Die Bürgerstunde in Bergrothenfels bleibt vorerst in der ehemaligen Raiffeisenbank: 
Jeden 1. Dienstag im Monat 17.15 – 18.15 Uhr 
Den Rathausbriefkasten können Sie nach wie vor zum Einwerfen nutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgegeben von der Stadt Rothenfels, Rathaus, Tel. 09393/409, im Selbstverlag 
1. Bürgermeister Michael Gram Telefon: 0160/4350047 

e-mail: Stadtverwaltung@rothenfels.de     internet: www.rothenfels.de  
 e-mail-Adresse: amtsblatt.rothenfels@vgem-marktheidenfeld.de 

Telefonnummer für die Seewiesenhalle in Bergrothenfels: 0151/21250775 
Kontoverbindungen: Raiba MSP IBAN: DE37 7906 9150 0008 8448 36, BIC: GENODEF1GEM 

Sparkasse Mainfranken IBAN: DE54 790 500 000 000 220 426, BIC: BYLADEM1SWU 

Forstdienststelle, Herr Huckle, Telefon 09391/9182512 oder 0173/8638653 
Jagdpächter: Matthias Harth 0171-444 55 99 

Sprechzeiten: Donnerstag 15.30 – 17.00 Uhr im VG-Gebäude/Anbau 

mailto:Stadtverwaltung@rothenfels.de
http://www.rothenfels.de/
mailto:amtsblatt.rothenfels@vgem-marktheidenfeld.de


INFORMATIONEN DER STADT 
 
 
Öffentliche Stadtratssitzung 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Stadtratssitzungen werden durch Aushang in 
den gemeindlichen Schaukästen in Rothenfels und Bergrothenfels bekannt gemacht. 
Bitte auch die Veröffentlichungen in der Presse verfolgen. 
 

 
Informationen von der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 
 
Betriebsurlaub zum Jahreswechsel 2022/2023: 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld bleibt aufgrund Energieeinsparungs-
maßnahmen am Montag, 02.01.2023 bis Freitag, 06.01.2023 geschlossen. 
 
Für unaufschiebbare Angelegenheiten des Standesamtes und der Friedhofsverwaltung 
steht ein Notdienst während den üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung. 
 
 
Stadtverwaltung geschlossen! 
 

Ab Montag   19. 12. 2022   bis   Freitag   6. Januar 2023   ist die Stadtverwaltung 
geschlossen. 
In dringenden Fällen: Verwaltungsgemeinschaft, 97828 Marktheidenfeld, 
Petzoltstraße 21,  
Telefon: 09391/6007-0   es gelten die üblichen Öffnungszeiten. 
Bgm. Michael Gram: Tel. 0160/4350047 bzw.  
2. Bgm Daria Schürmann: Tel. 0170/6808846  
 

 
 
 

Einladung zum Waldbegang 
 
Der Waldbegang des Stadtrates findet am Samstag den 21.01.2023 statt. 
Treffpunkt 13 Uhr an der Seewiesenhalle.   
Dauer maximal 3 Stunden,  bitte Fahrgemeinschaften bilden. 
Unsere Bürgerinnen und Bürger sind dazu gerne eingeladen. 
Anschließend Besuch des Lakefleischessens beim SV Bergrothenfels. 
 
 
 
Stadt Rothenfels 
 
Michael Gram 
1.Bürgermeister 
 
Redaktionsschluss für das monatlich erscheinende Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt 
Rothenfels ist jeweils der 15. des laufenden Monats. Bitte tragen Sie mit der rechtzeitigen 
Abgabe Ihre Termine dazu bei, dass Ihre Veranstaltung veröffentlicht werden kann.  
Texte können ggfs. auch direkt an die E-Mail-Adresse: amtsblatt.rothenfels@vgem-
marktheidenfeld.de geschickt werden. 
Anlagen für das Mitteilungsblatt bitte nur in folgenden Formaten übersenden: 
DIN A-4 als pdf-Datei, DIN A-5 oder andere als .doc oder .jpg.  



Kurz berichtet aus der 11.Sitzung des Stadtrates  
vom 23.11.2022 
 

 
Bauantrag Neubau eines Wohnhauses mit Garage Bauort: FlNr. 249/1 Rothenfels, 
Am Schnössert 5, Gemarkung Rothenfels 

 
 
Der o.g. Bauantrag wurde von der Verwaltung geprüft und wird dem Stadtrat zur Stellungnahme nach 
Art. 64 Abs. 1 BayBO vorgelegt. Dabei wurde Folgendes festgestellt: 
 

1) Das Bauvorhaben liegt im Innenbereich (§ 34 BauGB) der Gemarkung Rothenfels. Das 
Vorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 

2) Bei einer Besichtigung von Hr. Bgm Gram und Hr. Hörnig, Bauamt der VG, wurde folgendes 
erörtert. 

Die Topografie in dem Bereich ist extrem. Der Wunsch des Bauherrn kann nachvollzogen werden. 
Die Garage des Nachbarn Fl.Nr. 248/1 ist auch sehr hoch in das Gelände eingestellt. 
Das Haus auf Fl.Nr. 247 ist ebenfalls Giebelseitig gegen den Hang eingeordnet. 
Der Weg neben dem Grundstück Fl.Nr. 309 befindet sich im Eigentum der Stadt Rothenfels. Dieser 
ist nicht öffentlich gewidmet. Allerdings erschließt dieser die Grundstücke Fl.Nr. 251 bis 254, 
zumindest fußläufig. 

 
Unter diesen Gesichtspunkten und in der städtebaulichen Gesamtschau, würde die Verwaltung dem 
Stadtrat eine positive Beschlussempfehlung geben. 
 
Einer Zustimmung durch den Stadtrat steht somit nichts entgegen.  
 
Beschluss: 
Gegen den Bauantrag Neubau eines Wohnhauses mit Garage Bauort: FlNr. 249/1 Rothenfels, Am 
Schnössert 5, werden keine Einwände vorgebracht. Das Einvernehmen zum Bauvorhaben nach § 36 
BauGB wird erteilt. 
 
 
 

 
Beratung und Beschlussfassung zum Erlass einer Verordnung der Stadt Rothenfels 
über das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden 
(Hundehaltungsverordnung) 

 
 
Die Stadt Rothenfels hat im Jahr 2004 eine Verordnung über die Anleinpflicht von Hunden erlassen. 
 
Nachdem Verstöße gegen die Regelungen dieser Verordnung mit Geldbußen belegt werden können, 
handelt es sich um eine bewehrte Verordnung. 
Gemäß Art. 50 Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG) beträgt die Geltungsdauer von 
bewehrten Verordnungen maximal 20 Jahre. 
 
Ein Neuerlass der Verordnung wäre somit bis spätestens Februar 2024 erforderlich. 
 
Aus Sicht der Verwaltung wird daher empfohlen, die Verordnung bereits jetzt auf den aktuellen Stand 
zu bringen. 
 
Der vorgelegte Verordnungsentwurf entspricht dem Muster einer Hundehaltungsverordnung und regelt 
im Wesentlichen das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden im Stadtgebiet. 
 
Während für Kampfhunde im gesamten Stadtgebiet eine Anleinpflicht angeordnet wird, beschränkt 
sich die Anleinpflicht für große Hunde auf die im Zusammenhang bebauten Stadtteile.  
 
 



Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen den beiliegenden Verordnungsentwurf als Verordnung 
zu beschließen. 
 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat hat vollinhaltlich Kenntnis vom vorliegenden Entwurf der Verordnung über das freie 
Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden (Hundehaltungsverordnung) und beschließt 
diesen Entwurf als Verordnung. 
 
Die Verordnung tritt zum 0. 01. 2023 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 26.02.2004 außer Kraft. 
Die Geltungsdauer der Verordnung ist 20 Jahre. 
 
 
 
 Beratung und Beschlussfassung zur 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung 

 
Die Stadt Rothenfels hat für die Erbringung der Friedhofsdienstleitungen im Jahr 1994 einen 
Werkvertrag mit der Fa. Liebler Bestattungen GmbH, Marktheidenfeld, abgeschlossen. 
 
Dieser Vertrag wurde letztmalig zum 01.01.2007 angepasst. 
 
Aufgrund der gestiegenen Personal-und Materialkosten sowie der Kosten für Betriebsstoffe hat die Fa. 
Liebler Bestattungen GmbH, die Preise des Werkvertrages ab dem 01.07.2022 angepasst. 
 
Nachdem die Aufwendungen für die Bestattungsdienstleistungen bisher immer kostendeckend in die 
Gebührensatzung übernommen wurden, wird vorgeschlagen die Friedhofsgebührensatzung zum 
01.01.2023 anzupassen. 
 
Die geänderten Gebühren entsprechen dem Werkvertrag, lediglich auf eine gesonderte Gebühr für 
Kindergräber wurde verzichtet. 
 
Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, den beiliegenden Satzungsentwurf als Satzung zu 
beschließen. 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat hat Kenntnis von der Änderung der Bestattungsgebühren und dem vorgelegten 
Satzungsentwurf zur 1. Änderung der Friedhofgebührensatzung und beschließt diesen Entwurf als 
Satzung. 
 
 
Der Bgm. zeigt bei dieser Gelegenheit eine Vergleichstabelle von  Grab-Preisen, da jährlich beim 
Friedhof eine nicht unerhebliche Kostenunterdeckung zu verzeichnen ist. 
 
Beschluss: 
Die Mitglieder des Stadtrates beschließen folgende Grabpreise neu: 
Einzelgrab (von 400€) auf   450€,   
Familiengrab (von 700€) auf   750€, 
das 4er-Urnengrab (von 200€) auf  300€, 
die einzelnen Urnengräber im Gemeinschaftsfeld bleiben unverändert bei 200€. 
 
 
 
 Statusbericht: Krisenmanagement Stromausfall 

 
 
Der Bgm hat für den Fall eines Blackouts einen Krisenstab festgelegt, dieser besteht aus dem 
Bürgermeister und seinen beiden Stellvertretern, dem FFW Kommandanten und seinem Stellvertreter. 
Diese hatte sich getroffen und die Vorgehensweise bei einem Blackout sowie den aktuellen Stand der 
getroffenen und noch nötigen Maßnahmen besprochen. 
 



 
Die Wasserversorgung ist über die Wassergruppe sichergestellt, Aggregate, Treibstoff wurden bereits 
beschafft. Der Bgm spricht sein Lob an die Wassergruppe aus. Trotzdem sollte jeder Bürger einen 
Wasservorrat zu Hause haben. 
 
Die Abwasserentsorgung ist über unser fahrbares Polyma- Aggregat sichergestellt.  
Beide Feuerwehrhäuser werden für die Netztrennung und externen Einspeisung umgerüstet, so dass 
hier Strom vorhanden ist und die Heizung läuft und im Notfall sich Bürger auch im Schulungs- und 
Schulsaal aufwärmen können. Wie täglich zu lesen ist, beschaffen alle Kommunen Aggregate, diese 
haben jetzt schon mehrere Monate Lieferzeit.  
Für den Notbetrieb können wir jedoch ein weiteres vorhandenes Aggregat sowie unser Polyma 
Aggregat verwenden, so dass die Stromversorgung sichergestellt ist. Diesel ist bevorratet. 
 
Bei einem Stromausfall finden sich die Aktiven der Feuerwehr sowie Bgm und Stellvertreter in den 
Feuerwehrhäusern ein. Bei einem vermutlich länger dauernden Stromausfall sind die 
Feuerwehrhäuser ständig besetzt und dienen als Anlaufstelle und Info Point für den Bürger. 
Für die interne und evtl. auch externe Kommunikation dienen die vorhandenen Analog Funkgeräte. 
 
Da bei einem längeren Stromausfall auch Telefon und Handy nicht mehr funktionieren gilt für Notrufe 
oder Notfälle folgende Vorgehensweise: 
 
Sollten Sie über Telefon oder Handy bei einem Notfall keinen Notruf absetzen können, sind die 
Feuerwehrgerätehäuser in Rothenfels und Bergrothenfels die erste Anlaufstelle!  
Die Gerätehäuser sind spätestens 15 Minuten nach einem Stromausfall besetzt, hier können per Funk 
über die integrierte Leitstelle der Feuerwehr Notrufe getätigt werden. 
 
Information für die Bevölkerung: 
Bei einem mehrstündigen Stromausfall fallen auch die digitalen Informationsmöglichkeiten aus. 
Informationen für unsere Ortsbürger in Rothenfels und Bergrothenfels finden sich dann an den 
Schaukästen in Rothenfels und Bergrothenfels. 
Wichtigste Information: Im Feuerwehrhaus finden Sie Hilfe bei Notfällen und nötigen Notrufe. 
 
Obwohl unwahrscheinlich, sollte ein 72-Stunden-Stromausfall überbrückt werden können. 
Für die Bevölkerung muss es das Ziel sein, 10 Tage ohne Einkaufen überstehen zu können.“ 
Vom Landratsamt wird noch Infomaterial kommen, das Bundesamts für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe hat ebenfalls Broschüren herausgegeben. Informationen unter: 
www.bbk.bund.de 
 
 
 Status Rathaussanierung 

 
 
Der Bgm berichtet zum Stand der Rathaussanierung von den einzelnen Gewerken und zeigt u.a. 
einige Fotos von den ersetzten beschädigten Balken in den Decken. 
 
 
 Informationen aus der laufenden Verwaltung  -  Termin 

 
 
Für den Waldbegang ist Samstag der 21. 01 2023 vorgesehen, Treffpunkt 13.00 Uhr Seewiesenhalle. 
 
 
 Informationen aus der laufenden Verwaltung  -  Sanierungssatzung 

 
 
Ein Gespräch mit Herrn Hemmelmann (Städtebauförderung) über die Sanierungssatzung hat 
stattgefunden.  
 
Durch die vorhandene Satzung können Bürger ihre Kosten für die Renovierung ihrer Häuser im 
Sanierungsgebiet steuerlich absetzen. Um unsere Sanierungssatzung weiterhin aufrecht zu erhalten, 
muss lt. Herrn Hemmelmann ein neuer Maßnahmenkatalog erstellt werden. 



 
Hier empfiehlt sich ein ‚Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK), dies beschreibt Ziele, 
Handlungsfelder und Projekte für die Entwicklung einer Stadt für mehrere Jahre. Es ist ein informelles 
Papier, das kooperativ mit allen städtischen Institutionen, Fachplanungen und der Bürgerschaft 
erarbeitet wird. 
 
Die Regierung fördert eine solche Aufstellung des ISEK und der Voruntersuchung, die 
Mittelbereitstellung für das Jahr 2023 sollen wir dieses Jahr noch beantragen. Die aktuelle 
Sanierungssatzung wird noch solange gelten bis das Isek durchgeführt wurde und dann eine neue 
Satzung erlassen wird. 
 
 
 Informationen aus der laufenden Verwaltung  -  Begehung Stelzengraben 

 
 
Das Wasserwirtschaftsamt hat mit Hilfe der Bergwacht den Stelzegraben begangen. Der Bgm hatte 
mit Flußmeister Herrn Wirth danach ein Telefongespräch : 
Bei der Besichtigung der Bauwerke gab es keine Schäden die sofort behoben werden müssen, das 
Landesamt für Umwelt hat eine spezielle Abteilung für Wildbäche, diese werden sich den 
Stelzengraben nochmal ansehen, auch im Hinblick auf mögliche Hang- oder Felsrutsche. 
 
Mittelfristig sind evtl. Verbesserungen bei den Bauwerken nötig. 
Aktuell bereitet die Beseitigung der umgestürzten Bäume mehr Probleme, auch über einen 
Helikoptereinsatz wird hier nachgedacht. 
 
 

 
Informationen aus der laufenden Verwaltung  -  Sicherstellung Rettung am 
Sportplatz bei Unfällen 

 
 
Der Bgm berichtet von einem schweren Sportunfall beim letzten Heimspiel auf dem Sportplatz, bei 
dem der RTW den Sportplatz nicht gleich gefunden hat, da dieser keine Hausnummer hat und somit 
im Navi nicht zu finden ist. 
Bei Prüfung durch das Vermessungsamt stellte sich heraus, dass die Straße die zum Sportplatz führt, 
einen Namen hat und zwar ist diese als „Steigweg“ bezeichnet. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Sportplatz die Hausnummer 1 zuzuweisen, so dass die Anschrift 
„Steigweg 1“ vergeben werden kann, damit Rettungskräfte dies in ihr Navi eingeben können. Ein 
entsprechendes Straßenschild muss dann noch angebracht werden. 
 
Vorhandene Schilder „Zum Sportplatz“ an der Kreuzung sollten überprüft und ggf. gegen größeren 
Hinweisschilder ausgetauscht werden. 
 
 
  



Aus der Presse: 
 
Feuerwehren werden Anlaufstelle 
Stadtrat Rothenfels: Bericht über Vorgehensweise bei 
längerem Stromausfall 
 Rothenfels 28.11.2022  
 
 
Was passiert bei einem Blackout in Rothenfels? Diese Frage erörterten 
Bürgermeister Michael Gram und sein Stellvertreter mit der Führungsspitze der 
örtichen Feuerwehr. Was dabei besprochen wurde, berichtete Gram in der 
jüngsten Stadtratssitzung. 
 
Wie er sagte, sei die Wasserversorgung über die Wassergruppe der Wehr 
sichergestellt und die Abwasserversorgung über das fahrbare Polyma-Aggregat. 
Beide Feuerwehrhäuser würden für die Netztrennung und externe Einspeisung 
umgerüstet, so dass dort Strom vorhanden sei und die Heizung laufe. Im Notfall 
könnten sich die Bürgerinnen und Bürger in den Feuerwehrhäusern auch 
aufwärmen. 
 
Die Feuerwehrhäuser würden bei einem längerem Stromausfall Anlaufstelle für alle 
möglichen Szenarien sein. Von dort könnten per Funk über die integrierte Leitstelle 
der Feuerwehr Notrufe getätigt werden. »Ich hoffe nicht, dass was passiert«, sagte 
Gram, der den Bürgerinnen und Bürgern rät, sich so vorzubereiten, dass sie im 
Notfall zehn Tage ohne Einkaufen überstehen können. 
 
Die Stadt Rothenfels hat für die Erbringung von Friedhofsdienstleistungen 1994 
einen Werksvertrag mit der Bestattungsfirma Liebler aus Marktheidenfeld 
abgeschlossen. Dieser Vertrag wurde 2007 letztmalig angepasst. Aufgrund 
gestiegener Personal- und Materialkosten hat die Firma Liebler die Preise zum 1. Juli 
2022 teilweise erhöht. Nachdem die Aufwendungen für die 
Bestattungsdienstleistungen bisher immer kostendeckend in die Gebührensatzung 
übernommen wurden, beschloss der Rat einstimmig, die Friedhofsgebührensatzung 
zum 1. Januar 2023 anzupassen. 
 
Neue Grabpreise 
In diesem Zusammenhang hat sich der Rat auch die Preise für die Gräber 
angeschaut und beschloss einstimmig, auch diese anzupassen. Ein Einzelgrab 
kostet künftig für 20 Jahre 450 Euro (vorher 400 Euro) und ein Familiengrab 750 
Euro (700 Euro). Die Kosten für eine Urnengrabstätte steigen um 100 Euro auf 300 
Euro für zehn Jahre. Der Preis für eine Urnengrabstätte im Gemeinschaftsfeld bleibt 
weiterhin bei 200 Euro. 
 
Die Stadt Rothenfels hat 2004 eine Verordnung über die Anleinpflicht von Hunden 
erlassen. Hierfür ist ein Neuerlass erforderlich. Der Satzungsentwurf regelt im 
Wesentlichen das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden im 
Stadtgebiet. Während für Kampfhunde im gesamten Stadtgebiet eine Anleinpflicht 
angeordnet wird, beschränkt sich die Anleinpflicht für große Hunde auf die im 
Zusammenhang bebauten Stadtteile. Der Rat stimmte der Verordnung mit einer 
Gegenstimme zu. 



 
Die Sanierung des historischen Rathauses geht, laut Gram, voran. Der Treppenturm 
für den Fluchtweg wurde errichtet. Der Schutzkäfig kann allerdings erst eingebaut 
werden, wenn das Pflaster in dem Bereich fertig ist. Bis dahin wird die Treppe mit 
einem Bauzaun abgesichert. Weiter werden alle Balken nach und nach angeschaut. 
»Was gut ist bleibt. Der Rest wird ausgetauscht«, so Gram. 
 
Gram berichtete, dass der Stelzengraben vom Wasserwirtschaftsamt zusammen mit 
der Bergwacht begangen wurde. Es gibt keine Schäden, die sofort behoben werden 
müssen, mittelfristig sind jedoch eventuell Verbesserungen bei den Bauwerken nötig. 
Eine spezielle Abteilung für Wildbäche wird sich den Stelzengraben, auch im Hinblick 
auf mögliche Hang- oder Felsrutsche, ansehen. Um die schnelle Rettung am 
Sportplatz bei Unfällen sicherzustellen, erhält dieser künftig den offiziellen 
Straßennamen »Am Steigweg 1«. Am 21. Januar ist um 13 Uhr eine Waldbegehung 
geplant, an der Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. 
 
 



Selbstablesung der Wasseruhren 
 
Zum 31. Dezember 2022 sind wieder alle Haus- und Gartenwasserzähler für die 
Jahresabrechnung der Wasser- und Kanalgebühren abzulesen. 
 
Alle Abnehmer werden durch ein Schreiben von der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld aufgefordert, Ihren Zähler abzulesen und den Zählerstand, im Rahmen der 
unten aufgeführten Möglichkeiten, bis spätestens 16. Januar 2023, abzugeben. 
 
Die Abnehmer werden gebeten, wenn möglich, die Option zu nutzen, Ihren Zählerstand 
einfach, bequem und zeitsparend online zu übermitteln. 
Dies ist seit Neuestem auch per QR-Code möglich. 
 

 
 

 
 
Es ist ebenfalls möglich, den Zählerstand per Fax, E-Mail oder telefonisch mitzuteilen. 
 
Alternativ kann der Zählerstand auf der darunter abgebildeten Ablesekarte eingetragen 
werden. 
 

 
 
In diesem Fall ist das ausgefüllte Schreiben bis spätestens 16. Januar 2023 bei der Stadt 
Rothenfels oder direkt bei der Verwaltungsgemeinschaft, Petzoltstr. 21 in Marktheidenfeld 
zurückzugeben. 
 
Sollte bis zum 16. Januar 2023 kein Zählerstand gemeldet worden sein, wird der Verbrauch 
anhand des Vorjahres geschätzt. 
 



Auf Grund von Art. 2 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Stadt Rothenfels 
folgende 
 
 

1. Änderungssatzung der Stadt Rothenfels 
zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung 

vom 23.08.2017 
 

 
Die Satzung der Stadt Rothenfels über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung ihrer 
Bestattungseinrichtungen (Friedhofsgebührensatzung) vom 23.08.2017 wird wie folgt 
geändert: 
 
 
 

§ 1 
 
§ 3 Abs. 1 Grabnutzungsgebühren erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Grabnutzungsgebühren betragen beim erstmaligen Erwerb für die Dauer des 

Nutzungsrechtes: 
 
a. für eine Einzelgrabstätte       450,00 € 
b. für eine Familiengrabstätte 
    mit zwei Grabstellen nebeneinander                           750,00 €          
 
c. für eine Urnengrabstätte                          300,00 € 
d. für eine Urnengrabstätte im Gemeinschaftsfeld    200,00 € 

 
 

§ 2 
 
§ 4 Bestattungsgebühren erhält folgende Fassung: 
 
 Die Gebühren für die Grabherstellung (Ausheben, Schließen, 

Abfuhr von Steinen und Felsen) betragen 
 

  

 a. Grab   
 - Normaltiefe  510,00 € 
 - Tiefengrab  635,00 € 
 - Urnengrab  150,00 € 
    
 b. Ausgrabungen, Umbettungen   
 - Erdbestattungen  468,00 € 
 - Urnenbestattungen  108,00 € 
 jeweils zusätzlich zu den Gebühren nach Buchstaben a)    
    
 c. Zuschläge   
 - Winterzuschlag 

Frosttiefe bis 20 cm 
Frosttiefe über 20 cm 

 
20 v.H. 
30 v.H. 

 
 

 - Zuschlag für Beisetzungen am Samstag 50 v.H.  
 - Zuschlag bei Beendigung der Grabschließungsarbeiten 

nach 17.00 Uhr 
 

30 v.H. 
 

    
    



 d. Unvorhersehbare Arbeiten 
     

Für nicht vorhersehbare Arbeiten, die nach Angaben der 
Auftraggeberin oder Dritter (Hinterbliebene) im Stundenlohn 
auszuführen sind, werden einschließlich Unternehmerzuschlag und 
Vorhalten von Werkzeugen lt. Nachweis berechnet: 
 

  

 - je Stunde Arbeitszeit  60,00 € 
   

 
 

§ 3 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
 
Rothenfels, 05.12.2022 
 
Stadt Rothenfels 
 
 
 
 
                                                                    (Siegel) 
 
Michael Gram 
1. Bürgermeister 



Verordnung der Stadt Rothenfels über das freie Umherlaufen von 
großen Hunden und Kampfhunden  

(Hundehaltungsverordnung) 
vom 05.12.2022 

 
Die Stadt Rothenfels erlässt aufgrund von Art.18 Abs. 1 und 3 des Landesstraf- und 
Verordnungsgesetzes –LStVG-(BayRS 2011 – 2- I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes 
vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) folgende Verordnung: 
 
 

§ 1 
Leinenpflicht 

 
(1) Kampfhunde (§ 2 Abs. 1) sind in allen öffentlichen Anlagen und auf allen öffentlichen 
Wegen, Straßen und Plätzen im gesamten Stadtgebiet ständig an der Leine zu führen. 
Große Hunde (§ 2 Abs. 2) sind in allen öffentlichen Anlagen und auf allen öffentlichen 
Wegen, Straßen und Plätzen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen der Stadt 
Rothenfels ständig an der Leine zu führen. 
 
(2) Die Leine muss reißfest sein und darf eine Länge von drei Metern nicht überschreiten. 
 
(3) Ausgenommen von der Leinenpflicht nach Abs. 1 sind: 

a) Blindenführhunde, 
b) Diensthunde der Polizei, des Strafvollzugs, der Bundespolizei, der Zollverwaltung und 

der Bundeswehr, soweit sie sich im Einsatz befinden, 
c) Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind, 
d) Hunde, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und 

als Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den 
Rettungsdienst im Einsatz sind, sowie 

e) im Bewachungsgewerbe eingesetzte Hunde, soweit der Einsatz dies erfordert. 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Die Eigenschaft als Kampfhund ergibt sich aus Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LStVG in 
Verbindung mit der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit 
vom 10. Juli 1992 (GVBl S. 268), geändert durch Verordnung vom 4. September 2002 (GVBl 
S. 513, ber. S. 583). 
 
(2) Große Hunde sind Hunde, deren Schulterhöhe mindestens 50 cm beträgt, soweit sie 
keine Kampfhunde sind. Erwachsene Tiere der Rassen Schäferhund, Boxer, Dobermann 
und Deutsche Dogge gelten stets als große Hunde. 
 
 
 
 
 



§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach Art. 18 Abs. 3 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, 

1. wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Abs. 1 einen Kampfhund oder großen 
Hund nicht an der Leine führt oder 

2. wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Abs.2 einen Kampfhund oder großen 
Hund an einer nicht reißfesten oder an einer mehr als drei Meter langen Leine führt. 
 

§ 4 
Inkrafttreten, Geltungsdauer 

 
(1) Diese Verordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
(2) Sie gilt 20 Jahre. 
(3) Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 26.02.2004 außer Kraft. 
 
 
 
Rothenfels, 05.12.2022 
STADT ROTHENFELS 
 

 

 

 

_______________________ 

Michael Gram 
1. Bürgermeister 
 

 

 

 



Endspurt bei der Abgabe der 
Grundsteuererklärungen  

 
Um Fehler beim Ausfüllen der Grundsteuererklä-
rung zu vermeiden, hat Frank Beifuß, Amtsleiter 
des Finanzamts Lohr a. Main mit Außenstellen, 
folgende Tipps für Sie: 

 
 Nutzen Sie für jedes Grundstück das Akten-

zeichen, welches Sie in der Regel mit dem In-
formationsschreiben im 1. Halbjahr 2022 mit-
geteilt bekommen haben. Für jedes Aktenzei-
chen ist eine vollständige Grundsteuererklä-
rung (Hauptvordruck und Anlage Grundstück 
bzw. Anlage Land- und Forstwirtschaft) abzu-
geben. 

 
 Bei Gebäuden, die ausschließlich zu Wohn-

zwecken genutzt werden, ist keine Nutzflä-
che anzugeben. Die Grundsteuer berechnet 
sich hier nach der Wohnflächenverordnung. 
Zubehörräume (wie z.B. Kellerräume, Hei-
zungsräume, …) bleiben außer Ansatz. Sie 
sind beim privaten Wohnhaus weder Wohnflä-
che noch Nutzfläche. 

 
 Bei zu einer Wohneinheit gehörenden Gara-

gen ist in fast allen Fällen ein Freibetrag von 
50 m² vorgesehen. Für Nebengebäude von 
untergeordneter Bedeutung und in unmittelba-
rer Nähe zur Wohnung, zu der sie gehören, 
(z. B. Gartenhaus) gilt ein Freibetrag von 
30 m². Diese Freibeträge müssen Sie auf der 
Anlage Grundstück berücksichtigen. Über-
steigt jeweils die gesamte Nutzfläche nicht 
den genannten Freibetrag, tragen Sie bitte 
0 m² ein. 
(Beispiel:  Garage 45 m²  Freibetrag 50 m² 
 Eintrag 0 m²). 

 
 Bei Streuobstwiesen, Wiesen- und Wald-

flurstücken ist besonders zu prüfen, ob sie 
zur Grundsteuer A (Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft) oder zur Grundsteuer B 
(Grundstücke des Grundvermögens) gehö-
ren. Auch Privatleute können unter die Grund-
steuer A fallen (z. B. bei brachliegenden Flä-
chen oder an einen Landwirt verpachtete Wie-
sen). 

 

 

Weitere wichtige Informationen: 

1. Sollten Sie bereits eine fehlerhafte Erklärung abgegeben haben, können Sie gegen die erhal-
tenen Bescheide innerhalb der Frist von einem Monat Einspruch einlegen. Sind aus Ihrer Sicht 
mehrere Bescheide falsch (z. B. Bescheide über die Grundsteueräquivalenzbeträge und den 
Grundsteuermessbetrag), sind gegen alle Bescheide jeweils eigene Rechtsbehelfe erforderlich. 
Fällt Ihnen der Fehler erst nach Ablauf der Frist auf, müssen Sie dies Ihrem Finanzamt mitteilen 
und der Fehler wird zumindest für die Zukunft korrigiert. 

2. Der ab dem 01.01.2025 zu zahlende Grundsteuerbetrag ergibt sich erst aus dem Grundsteu-
erbescheid Ihrer Gemeinde, die im Jahr 2024 hierfür ihre Hebesätze neu festsetzen wird. Des-
halb sind Vergleichsrechnungen mit den aktuellen Hebesätzen nicht sinnvoll

 

 
Wer? 
Bis zum 31. Januar 2023 müssen Eigentü-
merinnen und Eigentümer (Stichtag 1. Ja-
nuar 2022) von Grundstücken und Betrie-
ben der Land- und Forstwirtschaft eine 
Grundsteuererklärung beim zuständigen 
Finanzamt abgeben.  
 
 
Wie? 
Die Grundsteuererklärungen können Sie 
entweder elektronisch über ELSTER - Ihr 
Online Finanzamt unter www.elster.de 
oder auf Papier abgeben. Die Vordrucke 
stehen Ihnen im Internet, bei uns im Fi-
nanzamt in Lohr und an den Außenstellen 
in Karlstadt und Marktheidenfeld oder bei 
Ihrer Kommune zur Verfügung. 
 
 
Wo gibt es Hilfe? 
Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit vor Aus-
füllen der Formulare die Video-Ausfüllan-
leitungen unter www.grundsteuer.bay-
ern.de – die Videos dauern jeweils nur ca. 
15 Min, die Zeit lohnt sich. 

 

 

Für weitergehende Fragen steht Ihnen 
gerne unsere Hotline zur Verfügung. 

 

  

 

http://www.elster.de/
http://www.grundsteuer.bayern.de/
http://www.grundsteuer.bayern.de/


ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
 
NICHTAMTLICHER TEIL 
 
 

DANKE 
 

Wir bedanken uns für die vielen aufrichtigen Beileidsbekundungen 
zum Tode unserer geliebten Frau und Mutter 

 

Ingrid Schreck 
 
Ein besonderer Dank gilt:  
Dem Praxis-Team Dr. Frenzel und Liman, dem Palliativ-Team der Universitätsklinik Würzburg, dem 
Team vom Pflegedienst Lutz/Melanie Hartmann sowie den Geschwistern von Ingrid und ihren 
Familien.  
 
Herbert Schreck 
Steffen Schreck und Christof Schreck mit Familien im Namen aller Angehörigen 

 
Rothenfels, im Dezember 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Christbaumsammlung 
Am 14.01.2023 führt die Jugendfeuerwehr Berg-Rothenfels 
wieder eine Christbaumsammlung durch. Wir bitten darum, die 
Christbäume ab 9:00 Uhr, frei von Lametta oder anderem 
Schmuck, an der Straße bereitzustellen. Für Eure Mühen 
bedanken wir uns im Voraus. 
Über eine kleine Spende würden wir uns sehr freuen. 

                                              
Wir wünschen euch allen Frohe Weihnachten und einen guten 

Start ins neue Jahr. 

Eure Jugendfeuerwehr  
 
 



 
   Die Übersicht für Bergrothenfels wird noch erstellt. 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

  



VEREINE 

 
 

Der Bürgertreff lädt ein zum Bürgerforum 
Vortrag: Überlebensfrage unserer Wälder                                    
- mehr als sägen, pflanzen und pflegen? - 
Referent: Bernhard Rückert, ehemaliger Leiter des kommunalen 
Forstamtes Lohr 
Haben wir aktuell und für die Zukunft die richtigen Konzepte für unseren Wald 
vor der Haustüre? Der Druck auf den Wald und die Erwartungen an den Wald 
einerseits und der momentane Zustand unserer Wälder andererseits, lassen 
trotz vieler positiver Ansätze Zweifel aufkommen.                                                                          
Die notwendigen Nutzungen sollten und dürfen einem funktionstüchtigem 
Ökosystem Wald nicht entgegenstehen. Dazu erfahren wir fortlaufend Neues 
und wissen zunehmend, dass wir eigentlich über unsere Wälder nicht viel 
wissen. Bewirtschaftungskonzepte hierzu sind vielfältig und oft auch 
umstritten.                       Die Auswirkungen unseres Tuns oder Nichttuns 
werden erst so nach und nach spürbar.                                                                                            
Ein „weiter so“ ist deshalb zu wenig um dieses für uns so wichtige Ökosystem 
auf Dauer zu erhalten! 
Zum Referenten: Herr Rückert, über 30 Jahre Leiter des kommunalem 
Forstamtes Lohr, dem nach München und Augsburg drittgrößten in Bayern, 
setzte gegen viele Widerstände erfolgreich ein neues nachhaltiges und 
schonendes Konzept der Waldbewirtschaftung durch, für das er bereits 
mehrfach ausgezeichnet wurde. 
Termin: Dienstag, den 31.01.2023, 19.00 Uhr                                                                      
Eintritt frei.                                                                                                                                         
Bitte Anmeldung über: info@krimikeller.de                
Der Bürgertreff 
i.V. Jörg Merholz                                                                                                                  
0175-7086535 
 
 
 
 

 
 

 

Neujahrswanderung 

 

Zu unserer Neujahrswanderung, am Sonntag, 15. Januar , sind alle 
Mitglieder mit Partner(in) herzlich eingeladen.  
 
Treffpunkt 13.45 Uhr am Stadtplatz 
 
Nach einer Wanderung, rund um Rothenfels, ist Einkehr im Cafe Weiß. 
 

Freiwillige Feuerwehr 

Stadt Rothenfels e. V. 



 

 

 

 

 

04.01.2023 
MITTWOCHS – Wandern für Alle! 
Treffpunkt 13.00 Uhr Mainstraße Rothenfels, über Bergtreppe zur Kirche Bergrothenfels – 2. 
Treffpunkt ca., 13.30 Uhr.. 
Wanderung Rotbild – Amerikawiese – Rothenfels, anschl. Einkehr Cafe Weiss. 
Wanderdauer ca. 2 Std., ohne Bergtreppe, je nach Wandertempo. 
 

Sonntag, 08.01.2023 
Familienwanderung des Spessartbund Rothenfels 
gemeinsam mit dem Bund Naturschutz Bayern 
Biberexkursion zum Naturschutzgebiet Kaltengrund Neuhütten 
Treffpunkt 12.30 Uhr Mainstr. Rothenfels / 13 Uhr Kaltengrundparkplatz Neuhütten 
Die Biberbeauftragte des Landkreises, Berit Arendt, vom Bund Naturschutz führt uns 
gemütlich (ca. 2,5 Stunden) durch den Lebensraum des Bibers. Wir sehen und 
lernen viel über seinen Lebensraum, seine Fähigkeiten und seine Bedeutung in der 
heutigen Zeit, auch in Bezug auf den Klimawandel.  
Der Weg ist für Kinderwagen geeignet, bitte sehr warm anziehen und, wenn möglich, 
Fernglas mitbringen. 
Anmeldung bitte bis zum 02.01.2023 unter 0170 680 88 46 Daria Schürmann 
Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen! 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Sportverein 
Bergrothenfels e.V. 1966 

 
 
 
 
 

 

 
 



Sportverein 
Bergrothenfels e.V. 1966 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Samstag, 21.01.2023 

ab 12:00 Uhr 

am Sportplatz in Bergrothenfels 
 
Preis: 6,00 pro Portion   

 

Das Lakefleisch wird für 13:00 Uhr, 15:00 Uhr 

und 17:00 Uhr zubereitet!! 

Außerdem gibt es auch heiße Krakauer/Fleischwurst 

oder Wienerchen mit Brot (ohne Vorbestellung) 

 

Anmeldung mit gewünschter Uhrzeit und 

Vorbestellung für Lakefleisch bis 14.01.2023 bei 

Christian Kuhn: 0178/607 36 26 

E-Mail:   chris_kuhn@gmx.net oder 

Tino Zeuch:  0172/653 51 76 

E-Mail:   tinozeuch@online.de 

 
Auf euer Kommen freut sich die Vorstandschaft des SVB 

  

mailto:chris_kuhn@gmx.net
mailto:tinozeuch@online.de


Daniel Pesic

Zusammen FUr den Fussball hier.

Bayer-Bräu GmbH - 97851 Rothenfels/Main

CLUB 11
FV BERGROTHENFELS HAFENLOHR
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H O F M A N N S T E P H A N&H O F M A N N S T E P H A N
G R A B M A L E

N A T U R S T E I N E A R B E I T E N  A L L E R  A R T

HAUPTSTRASSE 80 •  97851 ROTHENFELS •  TEL.:  (09393) 412

w w w . h o f m a n n - s t e p h a n . d e

Ihr kompetenter Partner seit 1949.

Gestaltungen in Ste
in.

Die Vorstandschaft des 

FV Bergrothenfels/Hafenlohr 

möchte Ihnen den im Juli 

gegründeten „Club 11 FVBH“ 

nach dem Motto „Zusammen 

für den Fußball HIER“ vorstellen.

Nach vielen Diskussionen und 

Überlegungen, wie es uns 

gelingt, den aktiven Jugend- & 

Erwachsenenfußball in unseren 

beiden Gemeinden nach über 

zwei Jahren der Pandemie 

wieder attraktiv zu gestalten, 

ohne die Hauptvereine finanziell 
zu belasten, kam die Idee eines 

Sponsorenpools, dem „Club 11 

FVBH“.

Ziel war es 11 Sponsoren zu 

finden, deren Firmensitz oder 
aber die Geschäftsführenden 

Gesellschafter aus unseren 

Gemeinden kommen. Der 

Zuspruch war groß und die 

Sponsoren wurden schnell 

gefunden.

Alle Sponsoren verpflichteten 
sich für drei Jahre den FVBH zu 

unterstützen. Wir entwickelten 

ein gemeinsames Banner und 

Logo, da die Sponsoren immer 

zusammen auftreten werden. 

Die Sponsorengelder kommen 

direkt den aktiven Spielern und 

Trainern zugute.

Die ersten Aktionen die durch 

die Gelder des Club 11 FVBH 

bereits realisiert wurden, waren 

zum einem im Juli ein Fußball 

Schnuppertag bei dem wir 25 

neue Kinder für die U7/U9 und 

die U11 gewinnen konnten.



Weiter wurden alle Mann-

schaften mit einheitlichen 

Präsentationsanzügen, Auf-

wärmshirts und Taschen bzw. 

Rucksäcken ausgestattet.

Zudem haben wir es erstmalig 

geschafft am Sportgelände 

des VFB Hafenlohr die 

Ausbildung des Kinder- & 

Jugendtrainerscheins über 

den BFV zu erhalten. Unsere 

Jugendtrainerinnen und -trainer 

bekommen die Ausbildung 

durch den Club 11 bezahlt. 

Die Ausbildung startete Ende 

November.

Ebenfalls wird am 10.12. 

eine gemeinsame große 

Weihnachtsfeier aller Jugend-

mannschaften und Herren 

am Sportgelände des SV 

Bergrothenfels stattfinden.

Für das nächste Jahr sind 

viele weitere Aktionen, wie 

Trainingslager, einheitliche 

Trikots über alle Mannschaften 

und vieles mehr geplant.

Wir möchten uns nochmals 

recht herzlich bei allen 

Sponsoren bedanken.

Für die Pflege der Sportstätten, 
die Instandhaltung der Vereins-

heime und das Aufrechterhalten 

aller anderen Sportabteilungen 

sind die Stammvereine des 

SVBs und des VFBs auf Spenden 

unserer langjährigen Gönner 

angewiesen. Deshalb ist es 

uns ein großes Anliegen uns 

an dieser Stelle auch bei ihnen 

recht herzlich zu bedanken.

Im Namen der Vorstandschaft 

des FVBHs, des SV 

Bergrothenfels und des 

VFB Hafenlohr möchten wir 

allen ein besinnliches und 

frohes Weihnachtsfest und 

ein gesundes neues Jahr 

wünschen.



 

 

BERCH HELAU! 

Der CCB veranstaltet diese Session wieder ZWEI Elferratssitzungen! 

Samstag, 11. Februar & Samstag, 18. Februar 2023 
 

Kartenreservierung NUR über die CCB-Ticket-Hotline möglich!  

Öffnung der CCB-Ticket-Hotline:  

Sa., 28.01. & So., 29.01. jeweils von 12.00 bis 15.00 Uhr! 

Pro Anruf maximal 1 Tisch (14 Karten) erhältlich!  
 

Abholung der vorab über die CCB-Ticket-Hotline reservierten Karten:  

Sa., 04.02. von 10.00 bis 11.00 Uhr im alten Schulhaus (Bergrothenfelser Str. 56)!  

Für nicht abgeholte Karten entfällt die Reservierung! Restkarten, sofern vorhanden,  

ab 05.02. unter 09393 | 99 78 50 oder an der Abendkasse erhältlich. 

 

Hallenplan für die telefonische Kartenreservierung: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caritassprechstunden: Fränkisches Haus,  
Adenauerplatz 7, Marktheidenfeld 
 
Allgemeiner Sozialer Beratungsdienst: 
MITTWOCH 
nach Vereinbarung von 13.00 – 15.00 Uhr 
Terminvereinbarung: Tel. 09352/843-119 
Beratung durch Frau Smutny vom Caritasverband für den Landkreis MSP, Lohr 
Sucht- und Drogenberatung: 

wöchentlich dienstags 
Terminvereinbarung: 09352/843-121 
Psychosoziale Beratungsstelle für Sucht- und  
Drogenprobleme, 97816 Lohr. 
Beratung durch Herrn Schneider 
Ehrenamtliche Seniorenberatung 
Dienstag: von 14.30 – 16.30 Uhr  
NUR NACH TELEFONISCHER VEREINBARUNG 
97816 Lohr, Telefon: 09352/843-100  



APOTHEKENDIENST 
 
Sonntagsdienst der Ärzte 
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bayern kümmert sich in den Fällen um Ihre ärztliche 
Versorgung, in denen Sie normalerweise Ihren behandelnden Arzt in der Praxis aufsuchen 
oder einen Hausbesuch benötigen würden. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bayern ist 
außerhalb der Sprechzeiten der Arztpraxen bayernweit erreichbar unter der Telefonnummer: 
116 117. 
 
 

Bei schweren, lebensbedrohlichen Notfällen informieren Sie bitte direkt die bayerische 
Rettungsleitstelle unter der Telefonnummer: 112. 
 

Sonntagsdienst der Apotheken 
 

TAG DATUM APOTHEKEN 
Samstag 24.12.2022 EasyApotheke, Marktheidenfeld 
Sonntag 25.12.2022 Apostel-Apotheke, Esselbach  
Montag 26.12.2022 Main-Tauber-Apotheke, Wertheim 
Mittwoch 28.12.2022 Bären-Apotheke, Wertheim 
Samstag 31.12.2022 Schaefer’s Apotheke, Kreuzwertheim 
Sonntag 01.01.2023  
Montag 02.01.2023 Ab 01.01.2023 
Mittwoch 04.01.2023 Bei Redaktionsschluss 
Samstag 07.01.2023 noch nicht bekannt. 

Sonntag 08.01.2023  
Montag 09.01.2023  
Mittwoch 11.01.2023  
Samstag 14.01.2023  
Sonntag 15.01.2023  
Montag 16.01.2023  
Mittwoch 18.01.2023  
Samstag 21.01.2023  
Sonntag 22.01.2023  
 
* Ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten. 
 
Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9    Tel. 09342/7745 
Apostel-Apotheke, Esselbach-Kredenbach, Dorfstr. 5,  Tel. 09394/718 
Bären-Apotheke Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3, Wertheim Tel. 09342/5100 
Buchen-Apotheke, Lohr, Sendelbacher Str. 7 A   Tel. 09352/7860  
Easy-Apotheke, Georg-Mayr-Str. 15a, 97828 Marktheidenfeld Tel. 09391/9088844 
Hof-Apotheke, Eichelgasse 1, Wertheim    Tel. 09342/914510 
Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  Tel. 09391/98990 
Hubertus-Apotheke, Lohr, Ludwigstr.2    Tel. 09352/2505 
Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  Tel. 09391/98190 
Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Obere Eichelgasse 56 A  Tel. 09342/1830 
Marien-Apotheke, Lohr, Hauptstraße 10    Tel. 09352/87730 
Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21  Tel. 09391/98630 
Schaefer`s Apotheke, Kreuzwertheim, Obere Pfarrgasse 26  Tel. 09342/21999 
Schaefer’s Apotheke, Wertheim, Bahnhofstr. 23   Tel. 09342/9177300 
Schloß-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2 Tel. 09369/99199 
Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  Tel. 09391/3520  bzw. 6820 
Triefenstein-Apotheke, Triefenstein-Lengfurt, Homburger Str. 11c Tel. 09395/251 
Valentinus-Apotheke, Lohr, Ignatius-Taschner-Str. 9  Tel. 09352/6690 
 
Sonntagsdienst der Zahnärzte 
Der aktuelle Zahnarzt-Notfalldienst kann der Homepage der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Bayerns entnommen werden unter: www.kzvb.de oder www.zbv-ufr.de. 
 

http://www.kzvb.de/
http://www.zbv-ufr.de/
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Kommunale Allianz Raum Marktheidenfeld e. V.  

 

Pressemitteilung  

Raum Marktheidenfeld, 12.12.2022  

Wettbewerb der guten Ideen geht in die vierte Runde 

Kommunale Allianz hat Regionalbudget auch für das Jahr 2023 beantragt  

Die Kommunale Allianz Raum Marktheidenfeld hat sich zum vierten mal um ein Regionalbudget beworben. Der Förderantrag an 

das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken zur erneuten Verteilung von maximal 100.000 Euro ist gestellt. Um den 

Projektträgern eine möglichst große Zeitspanne für die Umsetzung zu gewähren, wird hiermit der Förderaufruf - unter Vorbehalt 

einer Zusage - bereits im alten Jahr veröffentlicht.  

Damit sollen wieder 100.000 Euro an Projektträger im Raum Marktheidenfeld ausgeschüttet werden. Zweck der Zuwendung ist 

die Unterstützung einer engagierten und aktiven eigenverantwortlichen ländlichen Entwicklung sowie die Stärkung der regionalen 

Identität. „Im vergangenen Förderzeitraum konnten 15 Projekte gefördert und die Höchstfördersumme ausgeschöpft werden. 

Nun geht der Wettbewerb der guten Ideen in die vierte Runde", freut sich Erster Vorsitzender Thomas Stamm. Zur Besprechung 

von Projektideen oder Fragen steht ILE-Manager Markus Kapfer bereit. Die entsprechenden Formulare und genauere 

Informationen sind auf der Webseite raum-marktheidenfeld.de unter Projekte eingestellt.  

Kasten:  

Bei der Antragstellung ist Folgendes zu beachten  

 Die Kleinprojekte dürfen netto max. 20.000 Euro kosten und müssen im Raum des ILE-Zusammenschlusses liegen.  

 Die Kleinprojekte müssen der Umsetzung des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) dienen und einem der sechs 

Handlungsfelder zuzuordnen sein.  

 Der Förderantrag besteht aus einer einfachen Projektbeschreibung mit Kostenaufstellung.  

 Antragsteller können Privatpersonen, Gemeinden, Vereine oder Unternehmen sein.  

 Abgabeschluss für die Projektanträge ist der 15.02.2023 (postalisch oder per E-Mail mit Scan im Anhang).  

 Es wird gebeten, Projektideen zur besseren Abstimmung bei der jeweiligen Gemeinde, in deren Gebiet das Projekt fällt, 

anzumelden.  

 Es wird gebeten, Projektanträge mit Anlagen möglichst zusätzlich digital (E-Mail mit Scan im Anhang) einzureichen, was die 

weitere Bearbeitung enorm erleichtert.  

 Ein neunköpfiges Entscheidungsgremium entscheidet anhand festgelegter Bewertungskriterien, wer in den Genuss der 

Förderung kommt.  

 Die Projekte dürfen erst nach Abschluss eines Privatrechtlichen Vertrags begonnen werden.  

 Der abschließende Durchführungsnachweis muss bis zum 30.09.2023 vorliegen.  

 

Kontakt unter  

Markus Kapfer  

Kommunale Allianz Raum Marktheidenfeld e. V. 

Luitpoldstraße 17 

97828 Marktheidenfeld 

Telefon 09391 5004 74  

E-Mail: info@raum-marktheidenfeld.de  

www.raum-marktheidenfeld.de  

 

Die Kommunale Allianz 

Die Kommunale Allianz Raum Marktheidenfeld ist ein Verein aus den 14 Städten und Gemeinden Birkenfeld, Bischbrunn, Erlenbach, 

Esselbach, Hafenlohr, Hasloch, Karbach, Kreuzwertheim, Marktheidenfeld, Roden, Rothenfels, Schollbrunn, Triefenstein und 

Urspringen. Gemeinsam werden Projekte des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) umgesetzt. Derzeit werden u.a. 

Projekte zur Unterstützung der Gemeindeverwaltungen (Informationssicherheitsmanagement und Datenschutz) oder Themen aus 

dem Bereich Freizeit und Kultur wie z.B. ein gemeinsamer Veranstaltungskalender bearbeitet. Für das Regionalbudget 2023 tritt 

der Verein wieder als sog. „Verantwortliche Stelle“ auf.  

 

http://www.raum-marktheidenfeld.de/


Abfallkalender 2023
97851 Rothenfels - Hauptstr. 34

Bitte stellen Sie die Abfallbehälter ab 6.00 Uhr zur Abholung bereit

Kommunale
Abfallwirtschaft

Januar
1 SO  Neujahr

2 MO 1

3 DI  

4 MI  

5 DO  

6 FR  Hl. Drei Könige

7 SA  

8 SO  

9 MO 2

10 DI  

11 MI  

12 DO  

13 FR  

14 SA  

15 SO  

16 MO 3

17 DI  

18 MI  

19 DO  

20 FR  

21 SA  

22 SO  

23 MO 4

24 DI  

25 MI  

26 DO  

27 FR  

28 SA  

29 SO  

30 MO 5

31 DI  

Februar
1 MI  

2 DO  

3 FR  

4 SA  

5 SO  

6 MO 6

7 DI  

8 MI  

9 DO  

10 FR  

11 SA  

12 SO  

13 MO 7

14 DI  

15 MI  

16 DO  

17 FR  

18 SA  

19 SO  

20 MO 8

21 DI  

22 MI  

23 DO  

24 FR  

25 SA  

26 SO  

27 MO 9

28 DI  

  

  

  

März
1 MI  

2 DO  

3 FR  

4 SA  

5 SO  

6 MO 10

7 DI  

8 MI  

9 DO  

10 FR  

11 SA  

12 SO  

13 MO 11

14 DI  

15 MI  

16 DO  

17 FR  

18 SA  

19 SO  

20 MO 12

21 DI  

22 MI  

23 DO  

24 FR  

25 SA  

26 SO  

27 MO 13

28 DI  

29 MI  

30 DO  

31 FR  

April
1 SA  

2 SO  

3 MO 14

4 DI  

5 MI  

6 DO  

7 FR  Karfreitag

8 SA  

9 SO  

10 MO 15 Ostermontag

11 DI  

12 MI  

13 DO  

14 FR  

15 SA  

16 SO  

17 MO 16

18 DI  

19 MI  

20 DO  

21 FR  

22 SA  

23 SO  

24 MO 17

25 DI  

26 MI  

27 DO  

28 FR  

29 SA  

30 SO  

  

Mai
1 MO 18 Tag der Arbeit

2 DI  

3 MI  

4 DO  

5 FR  

6 SA  

7 SO  

8 MO 19

9 DI  

10 MI  

11 DO  

12 FR  

13 SA  

14 SO  

15 MO 20

16 DI  

17 MI  

18 DO  Christi Himmelfahrt

19 FR  

20 SA  

21 SO  

22 MO 21

23 DI  

24 MI  

25 DO  

26 FR  

27 SA  

28 SO  

29 MO 22 Pfingstmontag

30 DI  

31 MI  

Juni
1 DO  

2 FR  

3 SA  

4 SO  

5 MO 23

6 DI  

7 MI  

8 DO  Fronleichnam

9 FR  

10 SA  

11 SO  

12 MO 24

13 DI  

14 MI  

15 DO  

16 FR  

17 SA  

18 SO  

19 MO 25

20 DI  

21 MI  

22 DO  

23 FR  

24 SA  

25 SO  

26 MO 26

27 DI  

28 MI  

29 DO  

30 FR  

  

 Restabfall  Bioabfall  Papierabfall  Gelber Sack  Grüngut !  Terminverschiebung
Schadstoffsammlung Mobile Annahmestelle
am städt. Bauhof 14:35 - 15:15

Landratsamt Main-Spessart // Marktplatz 8 // 97753 Karlstadt // T +49 9353 793-1777 // Abfallberatung@lramsp.de // www.main-spessart.de



Abfallkalender 2023
97851 Rothenfels - Hauptstr. 34

Bitte stellen Sie die Abfallbehälter ab 6.00 Uhr zur Abholung bereit

Kommunale
Abfallwirtschaft

Juli
1 SA  

2 SO  

3 MO 27

4 DI  

5 MI  

6 DO  

7 FR  

8 SA  

9 SO  

10 MO 28

11 DI  

12 MI  

13 DO  

14 FR  

15 SA  

16 SO  

17 MO 29

18 DI  

19 MI  

20 DO  

21 FR  

22 SA  

23 SO  

24 MO 30

25 DI  

26 MI  

27 DO  

28 FR  

29 SA  

30 SO  

31 MO 31

August
1 DI  

2 MI  

3 DO  

4 FR  

5 SA  

6 SO  

7 MO 32

8 DI  

9 MI  

10 DO  

11 FR  

12 SA  

13 SO  

14 MO 33

15 DI  Mariä Himmelfahrt

16 MI  

17 DO  

18 FR  

19 SA  

20 SO  

21 MO 34

22 DI  

23 MI  

24 DO  

25 FR  

26 SA  

27 SO  

28 MO 35

29 DI  

30 MI  

31 DO  

September
1 FR  

2 SA  

3 SO  

4 MO 36

5 DI  

6 MI  

7 DO  

8 FR  

9 SA  

10 SO  

11 MO 37

12 DI  

13 MI  

14 DO  

15 FR  

16 SA  

17 SO  

18 MO 38

19 DI  

20 MI  

21 DO  

22 FR  

23 SA  

24 SO  

25 MO 39

26 DI  

27 MI  

28 DO  

29 FR  

30 SA  

  

Oktober
1 SO  

2 MO 40

3 DI  Tag d. Einheit

4 MI  

5 DO  

6 FR  

7 SA  

8 SO  

9 MO 41

10 DI  

11 MI  

12 DO  

13 FR  

14 SA  

15 SO  

16 MO 42

17 DI  

18 MI  

19 DO  

20 FR  

21 SA  

22 SO  

23 MO 43

24 DI  

25 MI  

26 DO  

27 FR  

28 SA  

29 SO  

30 MO 44

31 DI  

November
1 MI  Allerheiligen

2 DO  

3 FR  

4 SA  

5 SO  

6 MO 45

7 DI  

8 MI  

9 DO  

10 FR  

11 SA  

12 SO  

13 MO 46

14 DI  

15 MI  

16 DO  

17 FR  

18 SA  

19 SO  

20 MO 47

21 DI  

22 MI  

23 DO  

24 FR  

25 SA  

26 SO  

27 MO 48

28 DI  

29 MI  

30 DO  

  

Dezember
1 FR  

2 SA  

3 SO  

4 MO 49

5 DI  

6 MI  

7 DO  

8 FR  

9 SA  

10 SO  

11 MO 50

12 DI  

13 MI  

14 DO  

15 FR  

16 SA  

17 SO  

18 MO 51

19 DI  

20 MI  

21 DO  

22 FR  

23 SA  

24 SO  

25 MO 52 1. Weihnachtstag

26 DI  2. Weihnachtstag

27 MI  

28 DO  

29 FR  

30 SA  

31 SO  

 Restabfall  Bioabfall  Papierabfall  Gelber Sack  Grüngut !  Terminverschiebung
Schadstoffsammlung Mobile Annahmestelle
am städt. Bauhof 14:35 - 15:15

Landratsamt Main-Spessart // Marktplatz 8 // 97753 Karlstadt // T +49 9353 793-1777 // Abfallberatung@lramsp.de // www.main-spessart.de







 


